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§ 84 ZAG Spezialqualifikation
Prophylaxeassistenz

ZAG - Zahnarztegesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 05.01.2024

1. (1)Die Prophylaxeassistenz umfasst Uber die Tatigkeiten gemaflR 8 73 hinaus die Durchfiihrung von
prophylaktischen MaRnahmen zur Vorbeugung der Erkrankung der Zahne, des Mundes und der Kiefer
einschlieBlich der dazugehorigen Gewebe nach Anordnung und unter Aufsicht von Angehdrigen des
zahnarztlichen Berufs und des Dentistenberufs.

2. (2)Zur Ausliibung der Prophylaxeassistenz sind Personen berechtigt, die

1. 1.zur Ausibung der Zahnarztliche Assistenz nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes berechtigt
sind,

2. 2.uber eine mindestens zweijahrige Berufsaustibung in der Zahnarztlichen Assistenz verfliigen und

3. 3.eine Weiterbildung in der Prophylaxeassistenz gemalR § 85 erfolgreich absolviert haben.

3. (3)Personen, die zur Austibung der Prophyaxeassistenz berechtigt sind, sind berechtigt, die Berufsbezeichnung
.Prophylaxeassistent”/,Prophylaxeassistentin” zu fUhren. Hinsichtlich der Fihrung der Berufs- und
Ausbildungsbezeichnung in der Prophylaxeassistenz ist 8 80 Abs. 2 und 3 anzuwenden.

4. (4)Hinsichtlich der Anerkennung von im Ausland erworbenen Qualifikationsnachweisen in der
Prophylaxeassistenz ist § 78 anzuwenden.

5. (5)Unbeschadet Abs. 4 hat der/die Bundesminister/Bundesministerin fur Gesundheit auf entsprechenden Antrag
im Einzelfall Personen, die in einem anderen EWR-Vertragsstaat oder der Schweizerischen Eidgenossenschaft
einen Qualifikationsnachweis in der Prophylaxeassistenz oder Dentalhygiene ohne Qualifikation in der
Zahnarztlichen Assistenz erworben haben und in diesem Staat ohne Einschrankung zur Austbung der
beruflichen Tatigkeit der Prophylaxeassistenz oder Dentalhygiene qualifiziert sind, einen partiellen Zugang zur
Spezialqualifikation Prophylaxeassistenz zu gewdhren, wenn folgende Bedingungen erfullt sind:

1. 1.die Unterschiede zwischen der rechtmaRig ausgetbten Berufstatigkeit im Herkunftsmitgliedstaat und der
Zahnarztlichen Assistenz einschlieBlich der Spezialqualifikation Prophylaxeassistenz nach diesem
Bundesgesetz sind so grol3, dass die Anwendung von AusgleichsmalBnahmen der Anforderung an den/die
Antragsteller/Antragstellerin gleichkame, das vollstandige Ausbildungsprogramm der Zahnarztlichen
Assistenz in Osterreich zu durchlaufen;

2. 2.dem partiellen Zugang stehen keine zwingenden Griinde des Allgemeininteresses entgegen.

6. (6)Personen, denen gemal3 Abs. 5 ein partieller Zugang gewahrt wurde, haben

1. 1.ihren Beruf unter der Berufsbezeichnung ihres Herkunftsmitgliedstaats sowie erforderlichenfalls
zusatzlich unter der im Anerkennungsbescheid festgelegten deutschsprachigen Bezeichnung auszutiben
und

2. 2.die Dienstgeber eindeutig tiber den Umfang ihrer beruflichen Tatigkeiten zu informieren.


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/zaeg/paragraf/73
https://www.jusline.at/gesetz/zaeg/paragraf/85
https://www.jusline.at/gesetz/zaeg/paragraf/80
https://www.jusline.at/gesetz/zaeg/paragraf/78

In Kraft seit 18.01.2016 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	§ 84 ZÄG Spezialqualifikation Prophylaxeassistenz
	ZÄG - Zahnärztegesetz


